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Lohnsubventionen für den Niedriglohnbereich?

Von Horst Siebert*

Im unteren Segment des Arbeitsmarktes klaffen in Deutschland der Anspruchs-
lohn und die Arbeitsproduktivität stark auseinander. Der durch die Systeme der
sozialen Sicherung — also durch Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe - definierte Anspruchslohn, der „reservation wage", ist relativ hoch, die Pro-
duktivität dagegen vergleichsweise niedrig (Boss 2001a, 2001b; Christensen 2001;
Siebert 2001). Empfänger von Sozialhilfe haben kaum einen oder nur einen sehr
geringen Anreiz, intensiv nach einem Arbeitsplatz zu suchen und einen Arbeits-
platz anzunehmen. (Sozialhilfefalle). Am Arbeitsmarkt wirkt der Anspruchslohn
wie ein Mindestlohn. Er bildet den unteren Eckpunkt der Lohnstruktur. Unter-
halb dieses effektiven Mindestlohns kommt ein Arbeitsangebot nicht zustande
(eine Ausnahme sind die 325-Euro-Jobs und die Schattenwirtschaft). Unterhalb
des Mindestlohns gibt es auch keine wirksame Nachfrage der Unternehmen nach
niedrig qualifizierten Arbeitskräften. Der Arbeitsmarkt trocknet in diesem Seg-
ment aus.

Es sind vielfältige Vorschläge in der Diskussion, hier Abhilfe zu schaffen. Dazu
zählen Lohnsubventionen an Unternehmen und/oder Arbeitnehmer.1 Die Sub-
ventionen können auf spezifische Gruppen wie Langzeitarbeitslose oder Sozial-
hilfeempfänger begrenzt werden oder allgemein für alle Arbeitnehmer des unte-
ren Lohnbereichs formuliert werden. Werden die Subventionen auf Gruppen be-
grenzt, so halten sich die aufzuwendenden öffentlichen Mittel in Grenzen. Der
Nachteil ist jedoch, dass mit den Programmen für die potentiellen Arbeitgeber
ein negativer Signaleffekt verbunden sein kann, der die geförderten Gruppen im
Ergebnis stigmatisiert. Eine generelle Regelung für alle Arbeitnehmer im Nied-
riglohnbereich würde diesen Effekt der Stigmatisierung vermeiden, ist aber
zwangsläufig wegen der Mitnahmeeffekte mit hohen Kosten — darunter auch dem
Verlust von Einnahmen für die Sozialversicherung — verbunden, die sich nach ei-
nigen Studien je nach Ausgestaltung der Subvention auf bis zu 73 000 Euro pro
zusätzlich geschaffenen Arbeitsplatz belaufen (Schneider et al. 2002: 66).

Auch bei generellen Regelungen werden die Beschäftigungseffekte gering ein-
geschätzt (Schneider et al. 2002; Steiner 2000). Den vorliegenden Simulations-

* Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel, und Mitglied des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

1 Lohnsubventionen stehen auch in Zusammenhang mit der Besteuerungs- und Abgabenrege-
lung für Mini-Jobs wie den 325-Euro-Jobs. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Arbeitsformen im
Wesentlichen Zusatzeinkommen (für Teil- oder Vollzeitzeitbeschäftigte, Hausfrauen, Studenten,
Rentner) ermöglichen sollen; dann müssen sie nicht mit Leistungen der Sozialversicherung ver-
bunden sein. Werden die Mini-Jobs mit Leistungen der Sozialversicherung verknüpft, so entfernt
man sich vom Äquivalenzprinzip zwischen Beiträgen und Versicherungsleistungen. Pragmatisch wird
man hier mit Pauschalisierungen arbeiten. Die Frage lautet, wo die Grenze für eine pauschalierte
Regelung zu ziehen ist und ob ein gleitender Übergang definiert werden soll. Wird der Über-
gangsbereich breit angelegt, so nähert man sich der Lohnsubvention.
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Studien ist gemeinsam, dass ein gegebenerer (durch die Sozialversicherung und
die Sozialhilfe definierter) Alternativlohn zugrunde gelegt wird. Wird diese An-
nahme aufgegeben und wird die Sozialhilfe für diejenigen, die arbeitsfähig sind,
gesenkt und wird gleichzeitig eine Lohnsubvention gezahlt (Ifo-Vorschlag, Sinn
et al. 2002), so wird ein deutlich höherer Beschäftigungseffekt erwartet, und zwar
bis zu 2,3 Millionen zusätzlich Beschäftigte. Es bestehen jedoch erhebliche Zwei-
fel, ob diese vermuteten Effekte eintreten. Systematisch lassen sich die Wirkun-
gen in Schaubild 1 verdeutlichen. Dabei wird der Vorschlag in seine zwei Kom-
ponenten zerlegt, die Senkung des Anspruchslohns und die Subventionsregelung.

Wird die Sozialhilfe gesenkt (Pfeil 1), so verschiebt sich der effektive Min-
destlohn nach unten. Der untere Eckpunkt der Lohnstruktur wandert nach un-
ten. Die Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt nimmt entlang der Nachfrage-
kurve nach Arbeitskräften zu (2). Im unteren Bereich geht das Arbeitsangebot,
für das bisher der Mindestlohn galt, wegen des niedrigeren Lohns entlang der Ar-
beitsangebotskurve zurück (3), Arbeitnehmer geben bei dem niedrigeren Ein-
kommen der Freizeit den Vorzug und wechseln in die stille Reserve. Beispiels-
weise reduziert bei Verheirateten einer der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit. Die
Diskrepanz zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot, dargestellt durch die
Strecke AB, wird geringer, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Senkung der So-
zialhilfe führt also zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit. Insoweit deckt sich
der Ifo-Vorschlag mit anderen Vorschlägen (Siebert 2001: 152).

Schaubild 1: Wirkung einer Lohnsubvention bei Kürzung der Sozialhilfe und
Lohnsubvention

Lohn
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Es gibt nun einige Effekte, die in der bisherigen Analyse nicht berücksichtigt
wurden, die jedoch der Reduzierung der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Geht
man davon aus, dass in Schaubild 1 Vollzeitarbeitskräfte dargestellt sind und Teil-
zeitbeschäftigte in Vollzeitäquivalente umgerechnet sind, so sind diejenigen So-
zialhilfeempfänger, die arbeitslos gemeldet sind, in der Strecke AB enthalten. Die-
jenigen aber, die nicht offiziell arbeitslos sind, sondern zur stillen Reserve zählen,
erweitern nach der Senkung der Sozialhilfe das Arbeitsangebot um die Strecke
BC (4), denn sie erhalten zu dem ursprünglichen Sozialhilfesatz keine Unter-
stützung mehr. Berücksichtigt man diesen Effekt, so fällt die Reduktion der Ar-
beitslosigkeit geringer aus.

Ein weiterer Effekt ist zu beachten: Denjenigen, die sich im unteren Lohn-
segment befinden, soll eine Lohnsubvention gezahlt werden. Dabei soll die Lohn-
subvention in Einkommensbereiche hineinreichen, die über dem bisherigen
Mindestlohn liegen (Punkt D). Zur Vereinfachung wird hier eine Lohnsubven-
tion unterstellt, die proportional nach unten, also mit geringerem Einkommen,
zunimmt. Eine solche Lohnsubvention dreht die effektive Arbeitsangebotskurve
um den Punkt D nach rechts (5). Die Arbeitnehmer verhalten sich ohne Sub-
vention gemäß der ursprünglichen Arbeitsangebotskurve, mit Subvention bie-
ten sie mehr Arbeit an. Folgt man dem in den Vereinigten Staaten praktizierten
Earned Income Tax Credit, so verschiebt sich die Arbeitsangebotskurve in an-
derer Weise. Beginnend mit D dreht sich ein Teil der Gerade proportional nach
rechts, danach verläuft die Kurve (etwa) parallel zu der ursprünglichen Ange-
botskurve, und schließlich nähert sich die Angebotskurve wieder der ursprüng-
lichen Angebotskurve (wenn der Steuerkredit wie beim Earned IncomeTax Cre-
dit bei niedrigem Einkommen zunächst zunimmt). Die Effekte (4) und (5) wir-
ken der Verringerung der Arbeitslosigkeit entgegen. Dies ist umso mehr der Fall,
je weiter der Punkt D in den oberen Einkommensbereich hineinreicht und je
großzügiger die Lohnsubvention ausgestaltet ist." Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die Strecke FE nicht nennenswert gegenüber der Strecke AB ver-
ringert wird. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Arbeitslosig-
keit zunimmt.3

Schließlich ist noch ein dritter gegenläufiger Effekt zu berücksichtigen. Wird
ein Teil der verbleibenden Arbeitslosigkeit FE durch kommunale Beschäfti-
gungsprogramme aufgefangen, so dreht sich die Nachfragekurve nach Arbeits-
kräften um den Punkt A nach links (6), da private Anbieter wie Gartenbauun-
ternehmen oder Bauunternehmen durch kommunale Beschäftigung, etwa in
Bauhöfen, vom Markt verdrängt werden; die Nachfrage des privaten Sektors nach
Arbeitskräften fällt geringer aus. Die Diskrepanz zwischen Arbeitsnachfrage und
Arbeitsangebot nimmt abermals zu, und zwar auf GE. Aus diesen Überlegungen

2 Die Berechnungen über die negative Einkommenssteuer, etwa in der Form, dass die Hälfte des
Markteinkommens nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wird, zeigen, dass der Übergangsbereich in
hohe Einkommensbereiche hineinreicht und etwa ein Drittel der Arbeitnehmerschaft umfasst (Sie-
bert 2002: 150); entsprechend hoch sind die Kosten. *

3 Dies wäre übrigens anders, wenn die Lohnsubvention an die Unternehmen gezahlt wird. Dann
verschiebt sich die Nachfragekurve nach rechts.
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heraus muss man bezweifeln, dass nach dem Ifo-Vorschlag bis zu 2,3 Millionen
Arbeitskräfte in zusätzliche Beschäftigung gebracht werden können.4

Eine Reihe von zusätzlichen Fragen sind in Betracht zu ziehen. Dies gilt für
die Höhe der Kosten des Programms. Die Finanzierung der Ausgaben und der
Ausfall an Einnahmen der Sozialversicherung erhöhen an anderer Stelle den
Steuer- und Abgabenkeil; dies schmälert die Arbeitsanreize, aber auch den An-
sporn, in das eigene Humankapital zu investieren. Mögliche Beschäftigungsef-
fekte verpuffen, wenn die Tarifpartner in den Tarifverträgen den Mindestlohn er-
höhen. Dann steigen die Kosten für den Staat. Das Problem der Lohnsubvention
in unserem Lohnfindungssystem ist, dass die Tarifpartner die Folgewirkungen ih-
res Fehlverhaltens in der Tarifpolitik auf einen Dritten, den Steuerzahler, abwäl-
zen können. Der Staat übernimmt für den Niedriglohnbereich eine zusätzliche
Verantwortung. Ferner kommt es zur Verankerung einer weiteren Ausgabendy-
namik in den Haushalten, denn man wird erwarten müssen, dass die Parteien in
Wahlkämpfen zur Maximierung der Wählerstimmen damit werben, die Subven-
tion zu erhöhen. Die Subvention dehnt sich dann in der politischen Mechanik
aus. Schließlich: Da die Subventionen inzwischen 156 Mrd.Euro pro Jahr erreicht
haben — 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 35 Prozent des gesamten
Steueraufkommens — erscheint es nicht angebracht, die Subventionen weiter aus-
zudehnen.

Betrachtet man unsere Problemstellung in einem historischen Kontext, so hat
Deutschland in den letzten dreißig Jahren den Wohlfahrtsstaat stark ausgebaut
(Siebert 2002) und damit auch den Anspruchslohn erhöht. Dazu zählt beispiels-
weise die zeitliche Ausdehnung des Arbeitslosengeldes Mitte der achtziger Jahre
von 12 Monaten auf bis zu 32 Monate. Jetzt wird ersichtlich, dass der An-
spruchslohn, der auch durch die zeitlich unbefristete Arbeitslosenhilfe beeinflusst
wird, erhebliche Fehlanreize hat und für die Arbeitslosigkeit mit verantwortlich
ist. Anstatt daraus die Konsequenz zu ziehen, den Anspruchslohn realistischer zu
justieren, sucht die Politik eine Lösung, die entweder die Verringerung des An-
spruchseinkommens vermeidet oder die Verringerung des Anspruchslohns mit
einer Lohnsubvention auffängt. Man darf bezweifeln, ob diese Strategie aufgeht.

Summary

The reduction of social welfare benefits for those who are able to work will lower
the reservation wage and the effective minimum wage.This means more employ-
ment. However, subsidizing workers in the lower segment of the labor market
will increase effective supply. This effect means more unemployment. Providing
Jobs by municipial programs will reduce labor demand of the private sector.Thus,
wage subsidies are counterproductive to reduce unemployment.

4 Der Ifo-Vorschlag sieht außerdem vor, dass die Kommunen die verbleibende Arbeitslosigkeit
zum bisherigen Sozialhilfeniveau beschäftigen. Dies wirft nicht nur die Frage der Finanzierung auf.
Es bleibt ungeklärt, ob es nicht lohnend ist, in die kommunalen Beschäftigungsprogramme mit dem
bisherigen Sozialhilfeniveau zu gehen anstatt sich zu dem neuen, niedrigeren Sozialhilfeniveau eine
subventionierte Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu suchen.
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